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© Stadtverwaltung Speyer, jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Zustimmung

Vorlagen-Nr.: 0761/2026
 
Abteilung: Kindertagesstätten, 

Kindertagespflege
Bearbeiter/in: Stöckel, Michael

Haushaltswirksamkeit: nein ja, bei Produkt: 36110

Investitionskosten: nein ja Betrag:      

Drittmittel: nein ja Betrag:      

Folgekosten/laufender Unterhalt: nein ja Betrag:      

Im laufenden Haushalt eingeplant: nein ja Fundstelle:      

Betroffene Nachhaltigkeitsziele:

   
 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungsstatus

Jugendhilfeausschuss 27.05.2026 öffentlich empfehlende Beschlussfassung

Stadtrat 25.06.2026 öffentlich endgültige Beschlussfassung

 
Betreff: Satzung für die Kindertagespflege der Stadt Speyer (Kindertagespflegesatzung)

 
 
Beschlussempfehlung:

Die Verwaltung empfiehlt dem Jugendhilfeausschuss folgenden

empfehlenden Beschluss zur Entscheidung durch den Stadtrat:

Die Satzung für die Kindertagespflege der Stadt Speyer (Kindertagespflegesatzung) tritt mit Wirkung

zum 01.07.2026 in Kraft. Die Kindertagespflegesatzung regelt insbesondere Elternbeiträge sowie

allgemeine Rahmenbedingungen der Kindertagespflege in der Stadt Speyer.

Zeitgleich wird die Satzung zur Erhebung von Eltern- und Verpflegungskostenbeiträgen in den Kinder-

tagesstätten in Trägerschaft der Stadt Speyer sowie in Kindertagespflege in der derzeitig gültigen

Fassung vom 14.02.2025 zum 01.07.2026 aufgehoben.

 
 
Begründung:

In der derzeitig gültigen Satzung zur Erhebung von Eltern- und Verpflegungskostenbeiträgen vom 

14.02.2025 werden vorrangig Regelungen zu den Eltern- und Verpflegungskostenbeiträgen in den 

Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Speyer sowie in der Kindertagespflege getroffen.

Die Einführung der Kindertagespflegesatzung dient dem Ziel, ab dem 01.07.2026 sämtliche Rahmen-

bedingungen für die Kindertagespflege in der Stadt Speyer einheitlich und verbindlich zu regeln. 

Durch die Kindertagespflegesatzung werden transparente rechtliche Rahmenbedingungen für die 

Umsetzung der Kindertagespflege in der Stadt Speyer geschaffen. Sie regelt insbesondere 

organisatorische Abläufe, Zuständigkeiten sowie zentrale rechtliche Fragestellungen und stellt damit 

eine einheitliche Grundlage für Verwaltung, Träger, Eltern und Sorgeberechtigte dar.

https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-2/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-3/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-4/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-10/
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Zugleich werden durch die Satzung klare Vorgaben zur Inanspruchnahme der Betreuungsangebote 

definiert, wodurch Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit für alle Beteiligten gewährleistet 

werden. 

Dies trägt wesentlich zur Qualitätssicherung, zur Gleichbehandlung der Nutzerinnen und Nutzer 

sowie zur effizienten Organisation des Betreuungsbetriebs bei.

 
 
 
Anlagen:

 Satzung für die Kindertagespflege in Trägerschaft der Stadt Speyer 

(Kindertagespflegesatzung) vom 01.07.2026

 Satzung zur Erhebung von Eltern- und Verpflegungskostenbeiträgen in den 

Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Speyer sowie in der Kindertagespflege vom 

14.02.2025

 

 
 
Hinweis:
Die Anlagen zu diesem Tagesordnungspunkt (öffentlich) finden Sie in unserem Bürgerinformationssystem 
(https://buergerinfo2.speyer.de); Vorlagen im nicht öffentlichen Teil sind im Ratsinformationssystem 
(https://ratsinfo2.speyer.de) hinterlegt, für das jedoch ein individueller Login erforderlich ist.
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